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Abkiirzungsverzeichnis

a.D. auBer Dienst

Abs. Absatz

AO Abgabenordnung

AW AW AlgorithmWatch gGmbH
BGB Burgerliches Gesetzbuch

d.h. das heift

DRSC Deutsches Rechnungslegungsstandards Committee
EStG Einkommensteuergesetz

eG eingetragene Genossenschaft
e.V. eingetragener Verein

ff. fortfolgende

g gemeinnutzig

GmbH Gesellschaft mit beschrankter.Haftung
HGB Handelsgesetzbuch

HRB Handelsregister B

IDW Institut der Wirtschaftsprufer
IKS Internes Kontrollsystem
i.S.d. im Sinne des

IT Informationstechnologie

Nrn. Nummern

PS Prifungsstandard

T€ Tausend Euro

u.a. und andere

UStG Umsatzsteuergesetz

i V. im Vorjahr

vgl. vergleiche

WPO Wirtschaftspriferordnung

Aus rechentechnischen Griinden kénnen in den Tabellen Rundungsdifferenzen
von +/- in einer Recheneinheit (T€, % u.a.) auftreten.
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1 Priifungsauftrag

Der alleinvertretungsberechtigte Geschaftsfihrer, Herr Matthias Spielkamp, der

AW AlgorithmWatch gGmbH, Berlin
(im Folgenden ,AW" oder ,Gesellschaft” genannt)

beauftragte uns am 07.11.2025 aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversamm-
lung mit der Durchfiihrung der freiwilligen Prifung des Jahresabschlusses fiir das Ge-
schaftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2025 unter Einbeziehung der Buchfiihrung in ent-
sprechender Anwendung der §§ 316 ff. HGB.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft'i’S.'d. § 267 Abs. 1
HGB. Sie hat gemaB § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB von der Aufstellung eines Lageberichts
abgesehen.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, erstreckt sich die Priifung nicht darauf, ob der Fort-
bestand der Gesellschaft oder die Wirksamkeit und"Wirtschaftlichkeit der Geschaftsfiih-
rung zugesichert werden kann.

Dem erteilten Prifungsauftrag standen keine Ausschlussgriinde nach den §§ 319 und
319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28ff. der Berufssatzung entgegen.

Wir bestatigen gemal § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprifung die
anwendbaren Vorschriften der. Unabhangigkeit beachtet haben.

Uber das Ergebnis und tiber die Art und den Umfang unserer Priifung erstatten wir diesen
Bericht, der nach dem Prufungsstandard ,Grundsatze ordnungsmaBiger Berichterstat-
tung bei Abschlussprifungen” des Instituts der Wirtschaftsprifer e.V., Disseldorf, (IDW
PS 450) erstelltwurde.

Unserem Bericht ist der geprifte Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz (Anlage 1) sowie
Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3) beigefiigt. Der Bestati-
gungsvermerk ist in Anlage 4 und die Kapitalflussrechnung ist in der Anlage 5 aufgefihrt.
Die rechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Verhaltnisse sind in der
Anlage 6 dargestellt.

Fiur die Durchfiihrung des Auftrags, auch im Verhaltnis zu Dritten, gelten die allgemeinen
Auftragsbedingungen fir Wirtschaftspriferinnen, Wirtschaftsprifer und Wirtschaftspru-
fungsgesellschaften vom 01.01.2024 (Anlage 7). Die Hohe unserer Haftung bestimmt sich
nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhaltnis zu Dritten sind die Nrn. 1 Abs. 2 und 9 der Allge-
meinen Auftragsbedingungen maBgebend.
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2 Grundsatzliche Feststellungen

Die Gesellschaft finanziert sich Gberwiegend aus projektbezogenen Zuwendungen und
Zuschissen. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Forderbetrage eingeworben, die dem
Aufbau und dem Unterhalt der Organisation dienen, sodass Personalaufwendungen
nicht nur projektbezogen und begrenzt auf den Férderzeitraum, sondern langfristiger
finanziert sind. Dies dient der Entwicklung nachhaltiger Strukturen, die eine ordnungs-
gemaBe Projektabwicklung sicherstellen, und der Schaffung einer Administration zur Lei-
tung, Koordination, Nachweis und Abrechnung der Projekttatigkeit. Zusatzlich werden
Spenden eingeworben.

3 Durchfiihrung der Priifung

3.1 Gegenstand der Priifung

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung der AW fiir das zum
31.12.2025 endende Geschaftsjahr geprift. Die Buchfliihrung und die Aufstellung des
Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung der Geschaftsfihrung der Gesellschaft.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von.uns durchgefiihrten Prifung ein Urteil
Uber den Jahresabschluss abzugeben:

Die Prifung der Einhaltung anderer.gesetzlicher Vorschriften gehort nur insoweit zu den
Aufgaben der Abschlusspriifung; als sich aus diesen anderen Vorschriften Ublicherweise
Ruckwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. Der Priifungsauftrag umfasste nicht
die ordnungsgemale Mittelverwendung fir die einzelnen Projekte.

Eine besondere Prifung zur Aufdeckung von UnregelmaBigkeiten im Geld- und Leis-
tungsverkehr (Unterschlagungsprifung) war nicht Gegenstand der Abschlussprifung. Im
Verlauf unsere Tatigkeit ergaben sich keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchun-
gen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hatten.

Eine Prifung des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand des Priifungsauftrages.
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3.2 Art und Umfang der Priifungsdurchfiihrung

Ausgangsgrundlage war der von uns geprifte Jahresabschluss zum 31.12.2024, der am
30.09.2025 mit einem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versehen wurde.

Wir haben die Jahresabschlussprifung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom
IDW festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung (ISA DE)
vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass mit hinrei-
chender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchflihrung und der Jahresabschluss
frei von wesentlichen Mangeln sind. Im Rahmen der Prifung werden Nachweise fiir die
Angaben in der Buchflihrung und Jahresabschluss auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs-
und Gliederungsgrundsatze.

Grundlage unseres risikoorientierten Prifungsansatzes ist die (Entwicklung einer Pri-
fungsstrategie und eines darauf abgestimmten Prifungsprogramms, mit dem Ziel aus-
reichende geeignete Prifungsnachweise zu erlangen, um dasPrufungsrisiko auf ein ver-
tretbar niedriges MaB zu reduzieren. Das Prifungsprogramm enthélt die von den Mit-
gliedern des Prifungsteams durchzufiihrenden Priifungshandlungen nach Art, zeitlicher
Einteilung und Umfang.

Bei der Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern auf Abschluss- und Aussageebene
erlangen wir ein Verstandnis von der Gesellschaft und deren Umfeld einschlieBlich des
internen Kontrollsystems. Diese Priifungshandlungen zur Risikobeurteilung erganzen wir
um Datenanalysen. Darauf.aufbauend fihren wir ggf. Funktionspriifungen durch, um die
Wirksamkeit von relevanten Kontrollen zu beurteilen. Die Erkenntnisse aus diesen Pri-
fungshandlungen haben wir bei der Festlegung der aussagebezogenen analytischen Pri-
fungshandlungen und“der Einzelfallprifungen bertcksichtigt, die darauf ausgerichtet
sind, wesentlich falsche Darstellungen aufzudecken.

Bei der Planung und Durchfiihrung der Priifung als auch bei der Beurteilung der Auswir-
kungen von identifizierten falschen Darstellungen auf die Priifung und von etwaigen
nicht korrigierten falschen Darstellungen auf den Abschluss haben wir das Konzept der
Wesentlichkeit beachtet.

Eine besondere Prifung zur Aufdeckung von UnregelmaBigkeiten im Geld- und Leis-
tungsverkehr (Unterschlagungsprifung) war nicht Gegenstand der Abschlussprifung. Im
Verlauf unserer Tatigkeit ergaben sich keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchun-
gen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hatten.

Wir sind der Auffassung, dass die Art und der Umfang unseres im Folgenden dargestell-
ten Prifungsvorgehens eine hinreichend sichere Grundlage fir unser Prifungsurteil bil-
det.
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Auf der Grundlage des risikoorientierten Prifungsansatzes (IDW PS 261) haben wir zu-
nachst eine Priifungsstrategie erarbeitet.

Diese basiert

e zum einen auf Risikoeinschatzungen in den Bereichen
- Beziehungen zu nahestehenden Personen,
- UnregelmaBigkeiten sowie
- Going Concern und

e zum anderen auf einer Beurteilung des inharenten Risikos und des Kontrollri-
sikos auf der Ebene des Unternehmens, entsprechend IDW PS 261. Hierzu
gehort u.a. auch die Beschaftigung
- mit der Geschaftstatigkeit und dem wirtschaftlichen und rechtlichen Um-

feld der AW sowie
- mit dem IT-System der Gesellschaft.

In einem nachsten Schritt erfolgte eine Beurteilung des.inharenten Risikos fur jedes Prif-
feld unter Berlicksichtigung der Erkenntnisse aus der Beurteilung des Fehlerrisikos auf
der Gesamtunternehmensebene. Entsprechend der sich hieraus ergebenden Resultate
wurden dann in dem jeweiligen Priffeld

e entweder IKS- und gegebenenfalls Einzelfallprifungshandlungen
e oder keine weiteren Prifungshandlungen mehr durchgefihrt.

Aufgrund des oben dargestellten-Priifungsvorgehens ergaben sich die folgenden Pri-
fungsschwerpunkte:
e Anderungen in den rechtlichen Verhiltnissen,
e Vollstandigkeit derErldse aus Zuwendungen und Spenden,
e Vollstandigkeit'und Bewertung der sonstigen Rickstellungen und
e Vollstandigkeit und Entwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Zu-
wendungen:

Die Prifungshandlungen zur Erlangung von Priifungsnachweisen umfassten Priifungs-
handlungen zur Risikobeurteilung, Funktionstests, analytische Priifungshandlungen so-
wie Einzelfallprifungen.
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Eine Prifung des internen Kontrollsystems (IKS) haben wir wie folgt bei allen Priffeldern
vorgenommen, die

e durch ein mittleres bzw. hohes inharentes Risiko gekennzeichnet und/oder
e mit einem bedeutsamen Risiko versehen und/oder
e als wesentlich im Vergleich zur Bilanzsumme eingestuft

wurden.

Im Rahmen dieser Priifung wurde untersucht, inwieweit ein internes Kontrollsystem be-
steht, das geeignet ist, das Kontrollrisiko und damit das Fehlerrisiko des jeweiligen Prif-
feldes zu reduzieren. In einem weiteren Schritt haben wir dann die Ergebnisse aus der
durchgefiihrten IKS-Priifung bei der Auswahl der analytischen Prifungshandlungen und
der Einzelfallprifungen berlcksichtigt. Die aussagebezogenen Priifungshandlungen
wurden an den Ergebnissen der Priifung des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems ausgerichtet. Aufgrund des Ergebnisses der IKS-Prifung und durch aussa-
gebezogene Einzelfallprifungen konnte die hinreichende/ Prufungssicherheit erreicht
werden.

Im Bereich der Debitoren und Kreditoren wurden keine Saldenbestatigungen zum
31.12.2025 eingeholt. Die Bestande waren von.untergeordneter Bedeutung. Durch alter-
native Prifungshandlungen haben wir tGber die Bestande hinreichende Sicherheit gewon-
nen.

Fur die Konten bei der GLS Gemeinschaftsbank eG, Bochum und bei der Volkswagen
Bank lagen Bankbestatigungen vor. Sie entsprachen den gebuchten Salden.

Eine Rechtsanwaltsbestatigung wurde nicht eingeholt, es sind auskunftsgemal3 derzeit
keine Klagen anhangig.

Ausweislich der-Steuerberaterbestatigung vom 19.03.2026 bestehen keine steuerlichen
Risiken.

Wir haben die Priifung im Marz bis April 2026 im Remote-Online-Verfahren und die Be-
richterstellung in unseren Geschaftsraumen durchgefihrt.

Alle von uns erbetenen Aufklarungen und Nachweise sind bereitwillig erteilt worden. Der
Geschaftsflhrer hat uns die Vollstandigkeit der Buchfliihrung und des Jahresabschlusses
schriftlich mit der berufstblichen Vollstandigkeitserklarung bestatigt.
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4 Feststellungen und Erlauterungen zur Rechnungslegung

4.1 OrdnungsmaBigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchfiihrung und weitere gepriifte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschéftsvorfalle der Gesellschaft sind nach den getroffenen
Feststellungen vollstandig, fortlaufend und zeitgerecht.

Die Finanzbuchhaltung und die Lohn- und Gehaltsabrechnung wurden IT-gestltzt unter
der Verwendung der Programme DATEV — Kanzlei-Rechnungswesen durch einen exter-
nen Dienstleister abgewickelt.

Eingesetzt wird der Sachkontenrahmen SKR 42.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt durch die AIOS Tax /AG Steuerberatungsge-
sellschaft, Berlin.

Die Projektbuchhaltung fiir die erhaltenen und verwendeten Projektmittel wird mittels
des Programms MS-Excel in einer Datei gefiihrt. Diese dient der Unterlegung der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten aus Férdermitteln.sowie’dem Nachweis der Mittelverwen-
dungen.

Der Kontenplan ermdglicht eine klarerund._iibersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes
mit einer flr die Belange der Gesellschaft.ausreichenden Gliederungstiefe. Die Belegab-
lage erfolgt in den Projektakten chronologisch.

Die Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande sowie die Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen und die Fordermittel werden als Kontokorrente gebucht.

Nach den im Rahmen der Prifung gewonnenen Erkenntnissen gewahrleistet die IT-Or-
ganisation die Einhaltung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung sowie die Si-
cherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten. Die Daten werden auskunftsgemal
taglich Uber Festplatten gesichert. Die Belege werden eingescannt und elektronisch mit
Hilfe einer Ende-zu-Ende-verschlisselten Cloud-Losung auf externen Speichern gesi-
chert.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem zur Priifung vorgelegten, nach deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungs-
vorschriften aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2025 wurden alle fiir die Rech-
nungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschlieBlich der Grundsatze ord-
nungsmaBiger Buchflihrung und alle groBenabhdngigen sowie an die Rechtsform ge-
bundenen Regelungen beachtet.
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Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der AW fiir das Geschaftsjahr vom
01.01. bis zum 31.12.2025 wurden nach unseren Feststellungen ordnungsgemaR aus der
Buchfiihrung und aus den weiteren gepriften Unterlagen abgeleitet. Die einschlagigen
Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei beachtet.

Im Hinblick auf den Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB ist anzumerken, dass
das Gliederungsschema in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zur besse-
ren Klarheit in der Darstellung gemaB § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zuldssigerweise erweitert
worden ist. Im Einzelnen wird auf die Ausfliihrungen im Anhang (Anlage 3) verwiesen.

Die Vermdgens- und Schuldposten wurden ausreichend nachgewiesen und richtig und
vollstandig erfasst. Sie sind unter Beachtung der fir die Rechnungslegung geltenden ge-
setzlichen Vorschriften und den Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchftihrung angesetzt
und bewertet worden.

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften.des HGB sowie des
GmbHG.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere pflichtmaBige Prifung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und
dass nach unserer Beurteilung der Abschluss insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBi-
ger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermo-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Anderungen

Zur Darstellung.der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entspre-
chenden Angaben im Anhang (vgl. Anlage 3), da ihre Aufnahme in den vorliegenden
Priifungsbericht nur zu einer Wiederholung fiihren wirde.

Anderungen in den Bewertungsgrundlagen lagen nicht vor.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende MaBBnahmen

Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden MaBnahmen mit wesentlichen Auswirkungen
auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Pri-
fungshandlungen im Priifungszeitraum nicht vor.

12021022026 Martina Schmidt-Wirtschaftspriifung GmbH Seite 9
Wirtschaftspriifungsgesellschaft



MARTINA SCHMIDT

WIRTSCHAFTSPRUFUNG

5 Aufgliederungen und Erlauterungen

5.1 Vermoégens- und Kapitalstruktur

Im Folgenden werden die Aktiva und Passiva der Bilanz (Anlage 1) nach betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und die wesentlichen Inhalte und Posten sowie
deren Verdnderungen erldutert. Dabei werden als kurzfristig alle Posten definiert, die eine
Falligkeit von bis zu einem Jahr haben und als langfristig die Posten, deren Falligkeiten
mehr als ein Jahr betragen.

Es zeigt sich folgende Vermdgens- und Kapitalstruktur:

31.12.2025 31.12.2024 Anderung
Aktivseite T€ % T€ % T€
Anlagevermdgen 22 2,0 6 04 16
abzuglich
Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermdgens -22 -2,0 -6 -04 -16
0 0,0 0 0,0 0
geleistete Anzahlungen 0 0,0 0 0,0 0
Forderungen aus Zuwendungen 19 1.7 47 3.1 -28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 00 0 0,0 1
Sonstige Vermdgensgegenstande 29 2,6 14 09 15
Guthaben Kreditinstitute 1.078 95,7 1444 95,9 -366
Umlaufvermogen 1.127 100,0 1.505 99,9 -378
Gesamtvermogen 1.127 100,0 1.505 99,9 -378
31.12.2025 31.12.2024 Anderung
Passivseite T€ % T€ % T€
gezeichnetes Kapital 25 2,2 25 1,7 0
Gewinnricklagen 604 53,6 614 40,8 -10
Eigenkapital 629 55,8 639 42,5 -10
Sonstige Ruickstellungen 57 51 44 2,8 13
Verbindlichkeiten gegeniiberKreditinstituten 7 0,6 2 0,1 5
Verbindlichkeiten aus Zuwendungen 384 34,1 737 49,0 -353
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18 1.6 51 34 -33
Sonstige Verbindlichkeiten 32 2,8 32 2.2 0
Fremdkapital 498 44,2 866 57,5 -368
Gesamtkapital 1.127 100,0 1.505| 100,0 -378

Die Vermogenslage der Gesellschaft ist durch den Bestand der flissigen Mittel (T€ 1.078)
gekennzeichnet.

Diesen stehen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwen-
dungen (T€ 384) und das Eigenkapital (T€ 629) gegenuber.

Die Ruckstellungen betreffen im Wesentlichen Rickstellungen fiir Urlaubsguthaben
(T€ 46) sowie Prifungs- und Jahresabschlusserstellungskosten (T€ 12).

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Um-
satzsteuer (T€ 12) und Lohnsteuer (T€ 18).
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Es ist ein Jahresfehlbetrag von T€ 10 entstanden, der durch eine Entnahme aus der Ge-
winnricklage ausgeglichen wurde.

5.2 Finanzlage

Hinsichtlich der Finanz- und Liquiditatslage gibt die nach DRSC aufgestellte Kapitalfluss-
rechnung Aufschluss. Zusammengefasst hat sich die Finanz- und Liquiditatslage wie folgt

verandert:
2025 2024
T€ TE
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 1.444 1326
+/- Cash-flow aus laufender Geschaftstatigkeit -337 125
+/- Cash-flow aus Investitionstatigkeit -29 -7
+/- Cash-flow aus Finanzierungstatigkeit 0 0
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.078 1.444

MaBgeblich fiir die Abnahme der Liquiditat ist der Cash-flow aus der laufenden Ge-
schaftstatigkeit. Im Berichtsjahr war der Liquiditatsbedarf gedeckt und die Zahlungsfa-
higkeit war jederzeit gegeben.

5.3 Ertragslage

Die als Anlage 2 beigefligte Gewinn- und Verlustrechnung ist nach handelsrechtlichen
Vorschriften gegliedert. Im Folgenden:sind die Ertrdge und Aufwendungen der Ge-
schaftsjahre 2025 und 2024 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert
und die wesentlichen Inhalte und Posten sowie deren Verdnderungen erlautert. Insge-
samt zeigt sich folgende Entwicklung:

01.01.-31.12.2025 01.01.-31.12.2024 | Anderung
T€ % T€ % T€

Umsatzerlose 3 0,2 4 0,2 -1
Ertrdge aus Zuwendungen und Zuschiissen 1.928 95,9 1.805 87,8 123
Ertrdge aus sonstigen Spenden 35 1,7 92 4,5 -57
Sonstige betriebliche Ertrdge 45 2,2 154 75 -109
Ertrdge 2.011 100,0 2.055 100,0 -44
Aufwendungen aus Leistungszusagen an Dritte 121 6,0 255 12,4 -134
Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 0 0,0 110 54 -110
Personalaufwand 1.366 67,9 1.047 51,0 319
Abschreibungen 13 0,7 5 0,2 8
Sonstige betriebliche Aufwendungen 537 26,7 314 153 223
Aufwendungen 2.037 95,3 1.731 66,5 306
Betriebsergebnis -26 -1,3 324 15,8 -350
Zinsergebnis 16 08 18 09 -2
Ertragssteuererstattung/Ertragssteuern 0 00 1 0,1 -1
Jahresergebnis -10 4,7 341 33,5 -351
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Die Entwicklung der Ertragslage ist durch die weitere Ausweitung der Projekttatigkeiten
gekennzeichnet. Die Zuwendungen und Zuschisse (vgl. Anlage 6) wurden projektbezo-
gen bewilligt.

Die Aufwendungen aus Leistungszusagen an Dritte betreffen Mittelweiterleitungen
(T€ 121;i.V]. T€ 168).

Die Aufwendungen fiir bezogene Leistungen (T€ 0 i.Vj. T€ 110) entfielen im Vorjahr auf
Honorare flr Projekttatigkeiten.

Der Personalaufwand (T€ 1.366; i. Vj. T€ 1.047) umfasst die Aufwendungen fir durch-
schnittlich 27 Mitarbeiter (i. Vj. 21,5). Die Mitarbeiter arbeiten projektbezogen entspre-
chend der Mittelzusagen sowohl befristet als auch unbefristet.

Der sonstige betriebliche Aufwand setzt sich zusammen aus:

2025 2024
T€ T€

Druck-, Layout, Ubersetzung, Lektorat, Fremdleistungen 200 90
Mietaufwendungen 80 51
Reisekosten 40 32
IT-Kosten 26 23
Rechts- und Beratungskosten 27 27
Instandhaltungsaufwendungen 23 7
Buchflihrung 20 19
Fortbildungskosten und Supervision 20 13
Werbekosten und Reprasentation 2 2
Ubrige 99 57

537 314
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6 Wiedergabe des Bestatigungsvermerks

Aufgrund unserer Prifung haben wir am 13.05.2026 den in Anlage 6 aufgefiihrten un-
eingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt, der an dieser Stelle wiedergegeben wird:

. Bestdtigungsvermerk des unabhdngigen Abschlusspriifers

An die AW AlgorithmWatch gGmbH, Berlin

Priifungsurteile zum Jahresabschluss

Wir haben den Jahresabschluss der AW AlgorithmWatch gGmbH, Berlin — bestehend aus
der Bilanz zum 31.12.2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschdftsjahr
vom 01.01.2025 bis zum 01.01.2025 sowie dem Anhang, einschlieBlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, ftir
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsdtze ordnungsmdbBiger Buchfiihrung ein den tatsdchlichen
Verhdiltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-.und Finanzlage der Gesellschaft zum
31.12.2025 sowie ihrer Ertragslage fiir das Geschdftsjahr vom 01.01.2025 bis zum
31.712.2025.

GemdB § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkldren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen
gegen die OrdnungsmdbBigkeit des Jahresabschlusses gefiihrt hat.

Grundlage fiir das Priifungsurteil

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom.nstitut der Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
dtze ordnungsmdbBiger Abschlusspriifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsdtzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die
Priifung des Jahresabschlusses” unseres Bestdtigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Unternehmen unabhéingig in Ubereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Priifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage fiir unser Priifungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiir den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fiir die Aufstellung des Jahresabschlusses,
der den deutschen, fiir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafiir, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsdtze ordnungsmdBiger Buchftihrung ein den tatsdchlichen Ver-
héltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die internen Kontrollen,
die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsdtzen ordnungsméBiger Buchfiih-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
mdglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdégensschddigungen) oder
Irrttimern (st.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwort-
lich, die Fdhigkeit der Gesellschaft zur Fortfiihrung der Unternehmenstdtigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte.in Zusammenhang mit der
Fortfiihrung der Unternehmenstidtigkeit, sofern einschldgig, anzugeben. Dariiber hinaus
sind sie dafiir verantwortlich, auf der Grundlage.des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortfiihrung der Unternehmenstdtigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsdchliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtlimern ist, sowie einen. Bestdtigungsvermerk zu erteilen, der unser Priifungsurteil
zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maf3 an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass
eine in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
priifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsdtze ordnungsmdbBiger Abschlusspriifung
durchgefiihrte Priifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtiimern resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn verntinftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Wdhrend der Priifung (ben wir pflichtgemdBes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dartiber hinaus
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e (dentifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern, planen und
flihren Priifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Priifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unser
Priifungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultie-
rende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hher als das Ri-
siko, dass eine aus Irrtiimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Félschungen,
beabsichtigte Unvollstindigkeiten, irrefiihrende Darstellungen bzw. das AuBer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

e erlangen wir ein Verstdndnis von den flir die Priifung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollen, um Priifungshandlungen zu planen, die.unter den Um-
stdnden angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Priifungsurteil zur Wirk-
samkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben:

e beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschétzten Werte und . damit zusammenhdngenden An-
gaben.

e Zziehen wir Schlussfolgerungen liber die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortflihrung der Un-
ternehmenstdtigkeit sowie, adf der Grundlage der erlangten Priifungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fdhigkeit der Gesellschaft zur Fort-
fiihrung der Unternehmenstdtigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass-eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stdtigungsvermerk auf die dazugehérigen Angaben im Jahresabschluss aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Priifungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Bestdtigungsvermerks erlangten Priifungsnachweise. Zukdinf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fiihren, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstdtigkeit nicht mehr fortfiihren kann.

e Dbeurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schlielich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schdftsvorfdlle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsdtze ordnungsmdbBiger Buchfiihrung ein den tatsdchli-
chen Verhdltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt.
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Wir erértern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Priifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, ein-
schlieBlich etwaiger bedeutsamer Mdngel in internen Kontrollen, die wir wéhrend unserer
Priifung feststellen.

Martina Schmidt-Wirtschaftspriifung GmbH
Wirtschaftspriifungsgesellschaft

Berlin, den 28.04.2026

Martina Schmidt Holger Schmidt
Wirtschaftspriiferin Wirtschaftspriifer”

7 Schlussbemerkung

Dieser Priifungsbericht wird in Ubereinstimmung-mit.den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsdtzen ordnungsmaBiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen (IDW
PS 450) erstattet.

Die Veroffentlichung oder Weitergabe'des.Jahresabschlusses in einer von der bestatigten
Fassung abweichenden Form (einschlieBlich der Ubersetzung in andere Sprachen) erfor-
dert unsere erneute Stellungnahme; soweit dabei unser Bestatigungsvermerk zitiert oder
auf unsere Priifung hingewiesen wird.

Berlin, den 28.04.2026

Martina Schmidt-Wirtschaftspriifung GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft

Holger Schmidt Martina Schmidt
Wirtschaftsprifer Wirtschaftspriiferin
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AW AlgorithmWatch gGmbH, Berlin
Bilanz zum 31.12.2025

Anlage 1

AKTIVA PASSIVA
31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024
€ € € €
A. Anlagevermégen . Eigenkapital
I.  immaterielle Verm&gensgegenstande I. gezeichnetes Kapital 25.005,00 25.005,00
entgeltlich erworbene Gewerbliche Schutzrechte 6.090,00 0,00 IIl. Gewinnrucklagen 603.812,45 613.838,17
Il.  Sachanlagen Ill. Bilanzgewinn 0,00 0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 15.831,00 5.998,00 628.817,45 638.843,17
21.921,00 5.998,00
. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschiissen zur
B. Umlaufvermégen Finanzierung des Sachanlagevermégens 21.921,00 5.998,00
. Vorréte
geleistete Anzahlungen 214,20 0,00 . Riickstellungen
Il. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande 14 Sonstige Ruckstellungen 57.068,11 43.860,00
1. Forderungen aus Zuwendungen und Zuschissen 18.801,70 47.320,85
- davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr . Verbindlichkeiten
€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00) 1. Verbindlichkeiten gegentber Kreditinstituten 7.411,65 1.767,34
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 795,50 0,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr € 7.411,65 (Vorjahr: € 1.767,34)
€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00) 2. Verbindlichkeiten aus noch nicht
3. Sonstige Vermoégensgegenstande 28.644,37 13.874,32 verwendeten Zuwendungen 383.605,43 737.167,54
- davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 20.593,82 (Vorjahr: € 7.917,92) € 383.605,43 (Vorjahr € 286.867,70)
48.241,57 61.195,17 - davon mit einer Restlaufzeit (iber ein Jahr
Ill. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.078.528,08 1.443.536,33 € 0,00 (Vorjahr € 450.299,84)
1.126.983,85| 1.504.731,50 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.405,62 51.399,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 18.405,62 (Vorjahr: € 51.399,87)
4. Sonstige Verbindlichkeiten 31.675,59 31.693,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 31.675,59 (Vorjahr: € 31.693,58)
- davon aus Steuern
€ 31.675,59 (Vorjahr: € 28.531,75)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
€ 0,00 (Vorjahr: € 2.888,58)
441.098,29 822.028,33
1.148.904,85| 1.510.729,50 1.148.904,85 1.510.729,50




AW AlgorithmWatch gGmbH, Berlin
Gewinn- und Verlustrechnung

fiir das Geschéaftsjahr vom
01.01. bis zum 31.12.2025

Anlage 2

01.01. - 01.01. -
31.12.2025 31.12.2024
€ €
1. Umsatzerlose 2.435,38 3.775,00
2. Veranderung des Bestands an unfertigen Leistungen 0,00 0,00
3. Ertrage aus Zuwendungen und Zuschussen 1.928.192,80 1.804.684,76
4. Ertrage aus Spenden 35.379,35 91.613,76
5. Sonstige betriebliche Ertrage 44.853,15 154.122,16
2.010.860,68 2.054.195,68
6. Aufwendungen aus Leistungszusagen an Dritte
a) Mittelweiterleitungen 120.854,38 168.262,96
b) Stipendien 0,00 86.419,50
120.854,38 254.682,46
7. Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 0,00 110.163,65
8. Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter 1.121.857,09 869.418,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversorgung 244.074,58 177.958,75
- davon fiir Alterversorgung
€ 2.918,32 (Vorjahr: € 1.842,29)
1.365.931,67 1.047.377,06
9. Abschreibungen auf Sachanlagen 12.674,78 5.083,59
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen 537.440,85 314.127,48
11. sonstige Zinsen und adhnliche Ertrage 16.015,28 18.013,61
12. Steuern vom Einkommen und-Ertrag 0,00 117,00
13. Ergebnis nach Steuern -10.025,72 340.658,05
14. Jahresiiberschuss -10.025,72 340.658,05
15. Entnahme aus Gewinnriicklagen (Betriebsmittelriicklage) 10.025,72 215.320,30
16. Einstellungen in andere Gewinnrilicklagen
a) Betriebsmittelrticklage 0,00 123.831,89
b) Freie Rucklage 0,00 432.146,46
17. Bilanzgewinn 0,00 0,00
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Anhang zum Geschiftsjahr 2025

1.  Allgemeine Angaben

Die AW AlgorithmWatch gGmbH mit Sitz in Berlin (nachfolgend auch kurz: AW oder Gesell-
schaft) ist beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter der Nummer HR 186522 B in das
Handelsregister eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden des Handelsgesetzbuches gemal § 242 ff. HGB aufgestellt. Erganzend
zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Fur die Ge-
winn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemaR § 275 Abs.2 HGB ge-
wahlt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des §267 Abs. 1 HGB. Die
gréRenabhangigen Erleichterungen flr kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch ge-
nommen.

Der Posten Aufwendungen aus Leistungszusagen an Dritte' mit den Unterposten a) Mittelwei-
terleitungen und b) Stipendien dient gemaf § 265 Abs. 7:Nr. 2 HGB zur Klarheit der Darstel-
lung.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme.der.Fortfitlhrung der Geschaftstatigkeit aufge-
stellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatze

Fur die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die folgenden Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden malfigebend:

Die immateriellen Vermdégensgegenstande des Anlagevermdgens und das Sachanlagever-
mdgen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmaRige Ab-
schreibungen vermindert. Die planmaRigen Abschreibungen werden nach der voraussichtli-
chen Nutzungsdauer der'Vermogensgegenstande linear vorgenommen. Geringwertige Wirt-
schaftsguter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden im Zugangsjahr vollstandig ab-
geschrieben und im Jahr der Anschaffung sofort als Abgang gezeigt. Die Entwicklung des
Anlagevermdgens ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.
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Die Forderungen und sonstigen Vermdgensgegenstande werden zum Nennwert angesetzt
und unter Berucksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bankguthaben sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Gewabhrte Investitionszuschisse der 6ffentlichen Hand werden als "Sonderposten zur Finan-
zierung des Anlagevermdgens" passiviert. Das Gliederungsschema des § 266 Abs. 2 HGB
wurde gem. § 265 Abs. 4 S. 2 HGB entsprechend erganzt. Der Sonderposten wird entspre-
chend der Abschreibungen der bezuschussten Vermogensgegenstande erfolgswirksam auf-
gelost.

Die sonstigen Rickstellungen werden fir alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in
Hohe des nach vernunftiger kaufmannischer Beurteilung notwendigen Erfillungsbetrages an-
gesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berlcksichtigt.

Die noch nicht verwendeten Zuwendungen und Zuschisse der 6ffentlichen Hand werden un-
ter dem Posten Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwendungen mit dem Rulck-
zahlungsbetrag aufgefihrt.

Die Ubrigen Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erflllungsbetrag angesetzt.

3. Erlauterungen zur Bilanz

Die sonstigen Vermogensgegenstande enthalten-Forderungen mit Restlaufzeiten von lber ei-
nem Jahr (Mietkautionen TEUR 21).

Das gezeichnete Kapital betragt EUR.25.005,00 und ist voll eingezahilt.

Die sonstigen Ruckstellungen (TEUR 57) betreffen im Wesentlichen mit TEUR 46 Rulckstel-
lungen fur Urlaubsguthaben sowie mit TEUR 12 Rickstellungen fur Prifungs- und Abschluss-
kosten.

Die Verbindlichkeiten sind'samtlich unbesichert.
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4.  Erlauterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerldse (TEUR 2) betreffen Honorare aus Vortragstatigkeit und Studien.

Die Ertrage aus Zuwendungen und Zuschissen (TEUR 1.928) sind von Stiftungen und ande-
ren gemeinnutzigen Organisationen im In- und Ausland zugewendet worden.

Die sonstigen betrieblichen Ertrage (T€ 45) betreffen mit T€ 29 im Wesentlichen Erstattungen
nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 537) entfallen im Wesentlichen auf Reise-
und Fortbildungskosten (TEUR 69), Mieten und Raumaufwendungen (TEUR 80), Rechts- und
Beratungskosten (TEUR 59), IT-Wartung (TEUR 26) und Gebuhren, Beitrage und Versiche-
rungen (TEUR 8).

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus den Mietvertragen der Geschaftsraume in der BoyenstralRe bestehen 215.490,30 € Uber
die Festmietzeit bis zum 31.03.2030.

6. Sonstige Angaben

Arbeithehmer
Die Gesellschaft hatte im Geschaftsjahr durchschnittlich 27 (i.Vj.21,5) Arbeithehmer.
Geschéftsfiihrer

e Matthias Spielkamp, Berlin, Journalist
Von der Angabe des Geschaftsflihrergehaltes wurde gemal § 286 Abs. 4 HGB abgesehen.

Gesellschafter

Nennwert Anteil

in EUR in %

Matthias Spielkamp 12.503 50,0
Christina Elmer 6.251 25,0
Dr. Angela Muller 6.251 25,0
25.005 100,0

Aufsichtsrat

e Frau Prof. Dr. LLM. Katharina de la Durantaye,
Universitatsprofessorin, Berlin
(Aufsichtsratsvorsitzende seit dem 03.11.2025)

e Herr Dr. Steffen Wenzel,

Geschéftsfiihrer, Berlin
(Aufsichtsratsvorsitzender bis zum 03.11.2025)

e Frau Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,

Rechtsanwaltin, Bundesministerin a.D., Feldafing
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Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten keine Vergltung.
Gewinnverwendungsvorschlag

Der Geschéftsfihrer hat den Jahresabschluss unter vorlaufiger Gewinnverwendung aufge-
stellt. Der Jahresfehlbetrag von TEUR 10 wird mit den Gewinnrucklagen verrechnet.

Vorgidnge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgange von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Berlin, den 20.04.2026

Matthias Spielkamp
Geschaftsfuhrer



Entwicklung des Anlagevermégens

Anlage zum Anhang

Anlagevermégen Anschaffungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2025 Zugange Abgange Umbuchungen 31.12.2025] 01.01.2025 Zugange Abgange  31.12.2025| 31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermdgensgegenstédnde
entgeltlich erworbene Gewerbliche
Schutzrechte 0,00 6.644,23 0,00 0,00 6.644,23 0,00 554,23 0,00 554,23 6.090,00 0,00
0,00 6.644,23 0,00 0,00 6.644,23 0,00 554,23 0,00 554,23 6.090,00 0,00
IIl. Sachanlagen
Betriebs- und Geschéftsausstattung 40.329,26f 21.953,55 0,00 0,00 62.282,81| 34:331,26] 12.120,55 0,00 46.451,81| 15.831,00 5.998,00
40.329,26| 21.953,55 0,00 0,00| 6228281 34.331,26] 12.120,55 0,00 46.451,81| 15.831,00 5.998,00
40.329,26 28.597,78 0,00 0,00 68.927,04| » 34.331,26( 12.674,78 0,00 47.006,04| 21.921,00( 5.998,00

Anlage 3
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MARTINA SCHMIDT

WIRTSCHAFTSPRUFUNG

Bestdtigungsvermerk des unabhangigen Abschlusspriifers

An die AW AlgorithmWatch gGmbH, Berlin

Priifungsurteile zum Jahresabschluss

Wir haben den Jahresabschluss der AW AlgorithmWatch gGmbH, Berlin — bestehend aus
der Bilanz zum 31.12.2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschaftsjahr vom
01.01.2025 bis zum 01.01.2025 sowie dem Anhang, einschlieBlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden — gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefiligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, fir
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der Gesellschaft zum
31.12.2025 sowie ihrer Ertragslage fur das Geschaftsjahr vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025.

GemalB § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen
gegen die OrdnungsmaBigkeit des Jahresabschlusses gefiihrt hat.

Grundlage fiir das Priifungsurteil

Wir haben unsere Priifung-des Jahresabschlusses in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der yom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
atze ordnungsmaBiger Abschlussprifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fir die
Prifung des Jahresabschlusses” unseres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Unternehmen unabhingig in Ubereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage flr unser Prifungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiir den Jahresabschluss
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses,

der den deutschen, fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in
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MARTINA SCHMIDT

WIRTSCHAFTSPRUFUNG

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafir, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Ver-
haltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die internen Kontrollen,
die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchfiihrung
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermaogli-
chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermoégensschadigungen) oder Irrtiimern
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwort-
lich, die Fahigkeit der Gesellschaft zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Darlber hinaus
sind sie dafur verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortfiihrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser Prifungsurteil
zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaB an Sicherheit, aber keine Garantie dafur, dass
eine in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung
durchgefihrte Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtiimern resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn verniinftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Priifung tben wir pflichtgemaBes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darlber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und
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fihren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Priifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unser
Prifungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultie-
rende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hdher als das Ri-
siko, dass eine aus Irrtiimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen,
beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefihrende Darstellungen bzw. das AuBerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

e erlangen wir ein Verstandnis von den fiir die Priifung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollen, um Priifungshandlungen zu planen;-die unter den Um-
standen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirk-
samkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben:.

e beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschatzten.Werte und damit zusammenhangenden
Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen-tiber.die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Un-
ternehmenstatigkeit sowieyauf der Grundlage der erlangten Priifungsnachweise,
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der Gesellschaft zur
Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss
kommen, ‘dass-€ine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
statigungsvermerk auf die dazugehoérigen Angaben im Jahresabschluss aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prifungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prifungsnachweise. Zukiinf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fiihren, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfiihren kann.

e beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung ein den tatsachli-
chen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt.
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Wir erdértern mit den fir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Priifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, ein-

schlieBlich etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer
Prifung feststellen.

Martina Schmidt-Wirtschaftspriifung GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft

Berlin, den 28.04.2026

Martina Schmidt Holger Schmidt
Wirtschaftspriferin Wirtschaftsprifer
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Einen Uberblick tiber die Herkunft und tber die Verwendung der finanziellen Mittel des gepriiften
Unternehmens gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, welche die Zahlungsmittelflisse nach
der indirekten Methode darstellt und den Grundsatzen des vom Deutschen Standardisierungsrat

DSR erarbeiteten Deutschen Rechnungslegungsstand Nr. 21 (DRS 21) entspricht.

2025 2024
TE T€
1. Jahresergebnis -10 341
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstande des
Anlagevermégens 13 5
2. +/- Aufwendungen aus der Zufilhrung zum/Ertrége aus der Auflésung des
Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermdgens 29 -
3. +/- Zunahme / Abnahme der langfristigen Riickstellungen - -
4. +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Ertrage -13 -40
5. = Cash-flow im engeren Sinn (Zwischensumme) 19 306
6. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenstanden des
Anlagevermégens - -
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen -1 6
8. -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Zuwendungen und Zuschiissen 28 7
9. -/+ Zunahme / Abnahme der Uibrigen Forderungen, der sonstigen
Vermégensgegenstande und Rechnungsabgrenzungsposten -15 -5
10. +/- Zunahme / Abnahme der kurzfristigen Riickstellungen 13 14
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus
11. Lieferungen und Leistungen -33 29
12. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschissen -353 - 250
13. +/- Zunahme / Abnahme der Ubrigen Verbindlichkeiten
und Rechnungsabgrenzungsposten 5 18
14. = Cash-flow aus laufender Geschaftstatigkeit - 337 125
1. Einzahlungen aus Abgangen von Gegenstdnden des Anlagevermdgens - -
2. - Auszahlungen fur Investitionen in das.Anlagevermégen -29 -7
3. - Auszahlungen fir Zinsen - -
4. Einzahlung von Fordermitteln firInvestitionen - -
5. - Auszahlungen aus dem Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermégen - -
6. = Cash-flow aus Investitionstatigkeit -29 -7
1. Einzahlungen von Fordermitteln - -
2. - Ruckzahlungen von Férdermitteln - -
3.+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten - -
4.+ Einzahlungen aus Zinsen - -
5. - Auszahlungen fir die Tilgung von Finanzkrediten - -
6. = Cash-flow aus Finanzierungstatigkeit - -
2025 2024
T€ T€
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 1.444 1326
+/- Cash-flow aus laufender Geschaftstatigkeit -337 125
+/- Cash-flow aus Investitionstatigkeit -29 -7
+/- Cash-flow aus Finanzierungstatigkeit 0 0
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.078 1.444
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Rechtliche, steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Verhiltnisse

a. Gesellschaftsrechtliche Verhaltnisse

Firma: AW AlgorithmWatch gGmbH

Rechtsform: GmbH

Sitz: Berlin

Anschrift: LinienstraBe 13, 10178 Berlin bis zum 16.04.2025

BoyenstraBe 41, 10115 Berlin seit 16.04.2025

Handelsregistereintragung:

HRB 186522 B, Amtsgericht Charlottenburg
letzte Eintragung 16.04.2025.

Gezeichnetes Kapital:

€ 25.005,00, eingeteilt in 25.005 Geschaftsanteile im
Nennbetrag von jeweils € 1,00.

Dauer der Gesellschaft:

Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegriindet.

Geschéftsjahr:

Kalenderjahr

Gesellschafter:

Nennwert Anteil

in € in %
Matthias Spielkamp 12.503 50,0
Christina Elmer 6.251 25,0
Dr. Angela Miiller 6.251 25,0

25.005 100,0

Gesellschaftsvertrag:

Es galt unverandert der Gesellschaftsvertrag in der Fassung
vom 19.01.2023.
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Gegenstand des

Zwecke der Gesellschaft sind:

Unternehmens: - Die Foérderung von Wissenschaft und Forschung
(8§ 52 Abs. 2 Nr. 1 AO)
- Die Forderung der Entwicklungszusammenarbeit
(§ 52 Abs. 2 Nr. 15 AO)
- Die Forderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung
(8§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO)
- Die Forderung von Verbraucherberatung und Verbrau-
cherschutz
(§ 52 Abs. 2 Nr.16 AO)
Organe: 1. Geschéftsfihrer
2. Aufsichtsrat
3. Gesellschafterversammlung
Geschaftsfuhrer: Die Gesellschaft hat einen.oder mehrere Geschaftsfihrer.
Ist nur ein Geschaftsfihrer bestellt, so vertritt er die Gesell-
schaft alleine. Sind mehrere Geschaftsfuhrer bestellt, so wird
die Gesellschaft von zwei Geschaftsfiihrern gemeinschaftlich
oder einem Geschaftsflihrer gemeinschaftlich mit einem Pro-
kuristen vertreten.
Den “Geschaftsfihrern kann durch die Gesellschafterver-
sammlung Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
Die Geschaftsfiihrer kdnnen von den Beschrankungen des
§ 181 BGB befreit werden.
Alleiniger Geschaftsfiihrer ist Matthias Spielkamp, Berlin; er
ist von den Beschrankungen des § 181 BGB befreit.
Prokura: Einzelprokura ist Frau Kristina Hibner erteilt worden.
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WIRTSCHAFTSPRUFUNG

Geschaftsflihrung:

Die Geschaftsfihrung bedarf fir alle Geschéfte, die tber den
gewoOhnlichen Betrieb des Unternehmens der Gesellschaft
hinausgehen, der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter-
versammlung.

Ferner bedarf es der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter-
versammlung in folgenden Einzelangelegenheiten:

e Grindung, Aufloésung, Erwerb und VerdauBerung von Un-
ternehmen und/oder Beteiligungen an anderen Unter-
nehmen oder Errichtung neuer Unternehmen sowie Errich-
tung, Auflésung und Verlagerung von Zweigniederlassun-
gen, Betrieben, Teilbetrieben und Betriebsstatten;

e Erwerb, VerauBerung und/oder Belastung von Grundstu-
ckenund grundstlicksgleichen Rechten;

e Ubernahme der Haftung fiirfremde Verbindlichkeiten, ins-
besondere Eingehung...von Wechselverbindlichkeiten,
Ubernahme von Biirgschaften oder Ubernahme von Garan-
tien sowie Abgabe-..abstrakter Schuldanerkenntnisse,
Schuldversprechen oder vergleichbarer Erklarungen;

e Verfligung Uber /das Gesellschaftsvermdgen insgesamt,
tiber Teile.daven sowie Abschluss, Beendigung und Ande-
rung von Vertragen Uber die Verpachtung des Unterneh-
mens_der Gesellschaft insgesamt oder eines Teils davon,
Pachtung anderer Unternehmen und Ergebnisabfiihrungs-
vertrage.

Aufsichtsrat:

Hinsichtlich der personellen Zusammensetzung wird auf An-
lage 3 verwiesen.

Der Aufsichtsrat Uberwacht die Geschaftsfiihrung. Er hat ge-
gen Uber dieser ein unbeschranktes Recht auf Auskunft und
Einsicht in die Geschéaftsunterlagen.

Der Beschlussfassung des Aufsichtsrates unterliegen insbe-
sondere folgende Aufgaben:

e Entlastung der Geschaftsfiihrung;

e Entgegennahme und Prifung Jahresabschluss, Beschluss-
vorschlag zur Verwendung / Deckung des Jahresergebnis-
ses an die Gesellschafterversammlung vor Feststellung des
Jahresabschlusses

e Entgegennahme des Wirtschaftsplans und Beschlussvor-
schlag an die Gesellschafterversammlung.

12021022026
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Aufsichtsratssitzung:

03.11.2025:

e Kenntnisnahme des Jahresabschlusspriifungsberichtes
und Billigung des Jahresabschlusses fiir das Geschafts-
jahr 2024

e Entlastung des Geschaftsfiihrers flir das Geschaftsjahr
2024

¢ Vorschlag an die Gesellschafter, den Jahresabschluss 2024 und
den Wirtschaftsplan fiir 2026 wie vorgelegt zu beschlieBen

e Wechsel im Aufsichtratsvorsitz

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung beschlieBt Uber die oben
zur Geschaftsfiihrung genannten Einzelangelegenheiten
sowie:

e die Anderung des Gesellschaftsvertrages, die Erhéhung
des Stammkapitals, die VerauBerung, Belastung oder Ein-
ziehung von Geschéftsanteilen oder die Auflésung der Ge-
sellschaft zum Gegenstand haben

e die Anzahl der Geschéftsflihrerinnen / Geschaftsfihrer und
die wesentlichen Bedingungen der Dienstvertrage der Ge-
schaftsfihrerinnen/Geschaftsfihrer,

e die Bestellung und Abberufung von Geschéftsfihrerin-
nen/Geschaftsfiihrern,

e die Bestellung, Abberufung und die Entlastung der Mit-
glieder des Aufsichtsrates,

o die Feststellung des Jahresabschlusses und die Gewinnver-
wendung.

Wesentliche Beschlisse:

06.01.2025 (ordentlich):

e Anpassung Geschéftsfiihrergehalt

07.11.2025 (ordentlich):

e Entlastung der Geschaftsfihrung fir 2024

e Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und
Gewinnverwendung

e Feststellung des Wirtschaftsplanes flr 2026

e Bestellung des Jahresabschlussprifers flr das Geschafts-
jahr 2025
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Mietvertrage:

Untermietvertrage:

LinienstralBe 13, 10117 Berlin (bis zum 31.03.2025)

Mit der autorenwerk GmbH & Co KG, Linienstr. 13, 10117
Berlin als Hauptmieter bestanden zwei Mietvertrage.
Der Mietvertrag wurde zum 31.03.2025 beendet.

BoyenstraBe 41, 10115 Berlin

Seit dem 01.03.2025 sind Geschaftsraume (291,4 m?) fest fiin
funf Jahre (Mietvertragsende 28.02.2030) von der Schéachter
Privatstiftung, ~ Wien, gemietet  worden. Die Netto-
Kaltmiete/Monat betragt € 4.225,30.

c. Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Verhaltnisse

Finanzamt:

Finanzamt flr Kérperschaften |, Berlin

Steuernummer:

27/640/02364

Steuerbescheid § 60a AO:

Mit Bescheid vom 05.11.2018 wurde festgestellt, dass der Ge-
sellschaftsvertrag die Voraussetzungen der Gemeinnutzigkeit
insoweit erflllt und dass nur der wirtschaftliche Geschaftsbe-
trieb (Vortragstatigkeiten, Auftragsstudien u.a.) der Steuer-
pflicht unterliegt.

Steuerbefreiung:

Aufgrund des Freistellungsbescheides vom 27.09.2024 ist die
Gesellschaft von der Korperschaftsteuer befreit.

Bei Kapitalertragen, die bis zum 31.12.2028 zuflieBen, wird
nach § 44a Abs. 4 und 7 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und
Abs. 10 Satz 1 Nr. 3 EStG vom Kapitalsteuerertragsabzug ab-
gesehen.
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Wirtschaftlicher Geschaftsbe-
trieb:

Die Gesellschaft hat einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb
(Vortragstatigkeiten). Im Rahmen dieser Tatigkeiten besteht
Umsatzsteuer-, Korperschaft- und Gewerbesteuerpflicht.

Umsatzsteuer:

Die Gesellschaft unterliegt im wirtschaftlichen Geschéftsbe-
trieb nach § 20 UStG der Regelbesteuerung. Das Finanzamt
gestattete, die Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten
vorzunehmen.

Betriebspriifung
Steuern:

Die letzte Betriebsprifung fand 2021 statt. Die Jahre bis
2022 sind fur die Korperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer
bestandskraftig veranlagt.

Im Berichtsjahr fand keine Betriebsprifung statt.

Sozialversicherung:

Eine Prifung durch den ‘Sozialversicherungstrager fir die
Jahre 2017 bis 2020 hat im Jahr 2021 stattgefunden. Die Jahre
bis 2020 sind bestandskraftig veranlagt. Mit der Betriebspru-
fung der Jahre 2020 bis 2024 wurde im November 2025 be-
gonnen. Ein Prifungsergebnis lag im Mai 2026 noch nicht
vor.

12021022026 Martina Schmidt-Wirtschaftsprifung GmbH Anlage 6

Wirtschaftsprifungsgesellschaft Seite 6




gen und/oder zu verbre

Alilgemeine Auftragsbedingungen

fiir

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftsprifer und
Wirtschaftsprifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vlertrage zwischen Wirtschafts-
priferinnen, Wirtschaftsprifern oder Wirtschaftsprifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftspriifer” genannt) und
ihren Auftraggebern tiber Priiffungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrage, soweit nicht etwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegeniiber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhéltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegeniiber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfilhrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaBiger Berufsausiibung ausgefithrt. Der Wirtschaftspriifer
Ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschéftsfiihrung. Der Wirtschaftsprifer ist fur die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Bericksichtigung auslédndischen Rechts bedarf — auRer bei
betriebswirtschaftlichen Priifungen — der ausdriicklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich=
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem. Wirtschaftspriifer
alle fir die Ausflihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen‘und weite-
ren Informationen rechtzeitig tibermittelt werden und ihm von allen Vor-
géngen und Umsténden Kenntnis gegeben wird, diefur die Ausfihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fur die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftspriifer geeignete Auskunftspersonen benennen.

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mindliche Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschafts-
priifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestatigt werden. Er-
klarungen und Auskinfte des Wirtschaftsprifers aullerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Auerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher Auflerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information Ober das Tatigwerden
des Wirtschaftspriifers fiir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behordlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuBerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Gber das Tatigwerden-des Wirtschaftspriifers fir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuldssig.

7. Maéngelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Méngeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfil-
lung durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Vlerweigerung, Unzumutbarkeit oder Unméglichkeit der
Nacherfiillung kann.er die Verglitung mindern oder vom Vertrag zuriick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurlicktre-
ten, wenn.die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmaglichkeit der Nacherfillung fir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit dariiber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 92

(2) /Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verziiglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfiillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsétzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegeniber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Auferung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Aule-
rung auch Dritten gegeniiber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepfiicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

ge zZu verv

(2) Auf Verlangen des Wirtschafispriifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Ausklnfte und Erkldrungen in einer vom Wirt-
schaftspriifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftspriifer bestimmten Form zu bestatigen.

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach Malgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, tiber Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.
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4. Sicherung der Unabhingigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers geféhrdet. Dies gilt fir die Dauer
des Auftragsverhélinisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu tibernehmen.

(2) Solite die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftspriifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftspriifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftspriifer zur auferordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung mafigebend. Entwirfe solcher Darstellungen sind

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Priifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrénkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prifer bestehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahridssig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schéden aus der Verletzung von
Leben, Kérper und Gesundheit sowie von Schéden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemaR § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegeniiber dem
Wirtschaftspriifer geltend machen.

50341
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspriifer be-
stehenden Vertragsverhaitnis Anspriiche aus einer fahridssigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fiir die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hdochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Riicksicht darauf, ob Schéden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftspriifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fur Schadensersatzanspriiche, die auf vorsétzliches Verhalten zu-
rickzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kor-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberiihrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberihrt.

10. Ergédnzende Bestimmungen fiir Priiffungsauftrige

(1) Andert der Auftraggeber nachtréglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriften und mit einem Bestétigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefiihrte Priifung im
Lagebericht oder an anderer fir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftspriifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zul&ssig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf finf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestelit.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollsténdig zugrunde zu legen; dies gilt auch fur Buchfiihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die. zur Wahrting von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftspriifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag (lbernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprifer alle fir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprifer eine angemesséne Bearbeitungszeit zur Verfugung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererkldrun-
gen, einschliellich E-Bilanzen, fir die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschliisse und sonstiger fir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b} genannten Erkldrungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprifer berticksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verbffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tétigkeiten gesondert
zu honarieren.

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergiitungsverordnung fir die Bemessung der Vergitung anzuwen-

den ist, kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergltung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschaflers, Betriebsverdufierung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserkldrung als

zusatzliche Tatigkeit Ubernommen wird, gehdrt dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchméaBiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergilinstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fur die volistandige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht dber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikatién

Die Kommunikation zwischen dem Wittschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wiinscht eder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschilisselung.von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftsprifer hat neben seiner Geblihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abh&ngig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Vergiitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zuldssig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.



	20260319_bericht_Algo_2025
	1 Prüfungsauftrag
	2 Grundsätzliche Feststellungen
	3 Durchführung der Prüfung
	3.1 Gegenstand der Prüfung
	3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

	4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung
	4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
	4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
	4.1.2 Jahresabschluss

	4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen
	4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen


	5 Aufgliederungen und Erläuterungen
	5.1 Vermögens- und Kapitalstruktur
	5.2 Finanzlage
	5.3 Ertragslage
	6 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks
	7 Schlussbemerkung

	2026mmdd_Anlagen_db_Algo_2025
	20260317_Anl1_Algo_bil_2025
	Bilanz

	20260317_Anl2_Algo__guv_2025
	GuV

	260530_aw gGmbH JA 2025 Anlage 3 Anhang
	20260319_Algo_anlgitt2025
	Anlagegitter

	2026mmdd_Anl4_bestätigungsvermerk_Algo_2025
	2026mmdd_Anl5_Algo_KFR_2025
	20260319_Anl6_RV_Algo_2025
	AAB_2024



